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I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt 

 
1. 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Eisenhüttenstadt teilt mit, dass  mit Abschluss der öffentlich – rechtlichen Vereinba-
rung zur Übernahme der Straßenbaulast für die Verlängerung der Hauptstraße (von der Lan-
desstraße L 372 bis zur Gemarkungsgrenze Eisenhüttenstadt / Vogelsang)  die Straßenbau-
last sowie die Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von der Gemeinde Vogelsang 
übernommen wurden. 
 
Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, den 16. Okt. 2017 
 
 
 
 
D. Püschel (Siegel) 

 
 
Anlage 
Lageplan zur Bekanntmachung 
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2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Widmungsverfügungen 
 
 

Verkehrsflächen Schifferweg, Korbmacherweg und Glasbläserweg 
 
 

Gemäß § 8 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juli 2009 (GVBI. I S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2014 (GVBI. I Nr. 32) werden mit der öffentlichen Bekanntgabe die Verkehrsflä-
chen  

 
Straßenlage: Schifferweg 
Straßengruppe: Gemeindestraße 
Straßenkategorie: Wohnweg 
G 534 / Abschnitt 10  
Straßenschlüssel: 12067 1200 2808 

 
         

Straßenlage: Korbmacherweg 
Straßengruppe: Gemeindestraße 
Straßenkategorie: Wohnweg 
G 535 / Abschnitt 10  
Straßenschlüssel: 12067 1200 2807 

 
 

Straßenlage: Glasbläserweg 
Straßengruppe: Gemeindestraße 
Straßenkategorie: Wohnweg 
G 536 / Abschnitt 10  
Straßenschlüssel: 12067 1200 2806 
 
gelegen zwischen der Fürstenberger Straße und Lawitzer 
Straße 

 
 
für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
In den beigefügten Lageplänen sind die Verkehrsflächen dargestellt. 
Die Lagepläne sind Bestandteile der Widmungsverfügungen. 
Die Widmungsverfügungen gelten mit dem Tage nach der Bekanntmachung als bekannt ge-
geben. 
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Die Widmungsverfügungen und ihre Begründungen können bei der Stadt Eisenhüttenstadt, 
Bereich Tiefbau und Straßenbaubehörde, Zimmer 323, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhütten-
stadt eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügungen ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt, Zent-
raler Platz 1,15890 Eisenhüttenstadt zu erheben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats bei der Behörde eingegangen ist. 
 
 
Eisenhüttenstadt, den 20. Okt. 2017 
 
 
 
D. Püschel 
Bürgermeisterin (Siegel) 

 
 
Anlagen 
Lagepläne zu Widmungsverfügungen 
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